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ANGESTELLTEN- UND BEAMTENPOLITIK

Der Wert pädagogischer Arbeit
E&W-Serie zum Tarifrecht: neue Entgeltordnung 

In unserer E&W-Serie zum neuen
Tarifvertrag für den öffentlichen
Dienst (TVöD) und den Tarifvertrag
der Länder (TV-L) setzen wir uns mit
der Entgeltordnung auseinander.

B
ei der Entgeltordnung, die
in den nächsten zwei Jah-
ren mit den öffentlichen
Arbeitgebern verhandelt
wird, geht es nur scheinbar
um tariftechnische Details.

Tatsächlich steht für die GEW die ent-
scheidende Frage auf der Tagesordnung:
„Wie viel ist pädagogische Arbeit wert?“
Denn in der Entgeltordnung wird fest-
gelegt, welche Tätigkeiten gleichwertig
sind und welche Tätigkeiten besser be-
zahlt werden sollen als andere. Mit ei-
nem Beschluss der Bundestarifkommis-
sion (BTK) der GEW und des Koordi-
nierungsvorstands (KoVo), dem der Ge-
schäftsführende Vorstand und die Lan-
desvorsitzenden angehören, ist jetzt die
Diskussion über die Forderungen der
GEW für die Eingruppierung von Lehr-
kräften eröffnet worden.
Das Herzstück eines Tarifvertrages ist
üblicherweise die Festlegung, welche
Position oder Tätigkeit wie bezahlt wer-
den muss. Hier wird zwischen Arbeitge-
ber- und Arbeitnehmerseite ausgehan-
delt, wer mehr und wer weniger verdient
– und warum. Die Entgeltordnung fehlt
jedoch noch in den neuen Tarifverträ-
gen TVöD (für Bund und Kommunen)
bzw. TV-L (für die Bundesländer außer

Berlin und Hes-
sen). Stattdessen
steht in beiden Ta-
rifverträgen, dass
vorübergehend
die Vergütungs-
ordnung des BAT
weiter angewandt
wird. In den
Überleitungstarif-
verträgen ist fest-
gelegt, welche
BAT-Vergütungs-
gruppe jeweils
welcher Entgelt-
gruppe zugeord-
net wird (E&W
berichtete).
Die Tarifvertrags-
parteien des öf-

fentlichen Diens-
tes hatten sich
Anfang 2003 da-
rauf verständigt,
einheitliche Ein-
gruppierungsvor-
schriften für Ar-
beiter und An-
gestellte zu ver-
handeln, die die 
komplizierten
Vorschriften des
BAT ersetzen. Mit
Bund und Kom-
munen laufen die-
se Verhandlungen schon seit Abschluss
des TVöD. Die Gespräche sind zur Zeit
eher zäh. Bereits vor einigen Monaten
hat die GEW Forderungen zur Eingrup-
pierung von Beschäftigten des Sozial-
und Erziehungsdienstes vorgelegt, die
inzwischen auch in Form einer Broschü-
re vorliegen (zu beziehen über www.
gew.de). Auch für den Wissenschaftsbe-
reich, in dem an Unis und Forschungs-
einrichtungen ebenfalls viele Landesbe-
schäftigte tätig sind, wird die GEW in
Kürze tarifliche Forderungen vorlegen.
Die Länder wollen die Gespräche erst
aufnehmen, wenn die Verhandlungen
mit Bund und Kommunen abgeschlos-
sen sind. Für die Länderverhandlungen
haben die Arbeitgeber zugesagt, mit der
GEW die Eingruppierung der Lehrkräf-
te tarifvertraglich zu vereinbaren. Dann
wird es für die ca. 300000 angestellten
Lehrkräfte in Deutschland erstmals ta-
rifvertragliche Regelungen zur Eingrup-
pierung geben. Für die GEW hat es ho-
he Bedeutung, diese große Beschäftig-
tengruppe endlich unter tariflichen
Schutz zu stellen und der Arbeitgeber-
willkür einen Riegel vorzuschieben.

Sonderfall Lehrkräfte

Bislang gruppiert der Arbeitgeber die
Lehrkräfte einseitig ein. Die Gewerk-
schaften sind außen vor. Als der BAT
entstanden ist, waren angestellte Lehr-
kräfte noch die absolute Ausnahme und
blieben zudem meist nur vorüberge-
hend bis zu ihrer Verbeamtung in die-
sem Status. Daher waren bisher zentrale
Arbeitsbedingungen von Lehrkräften –
v. a. Arbeitszeit, Urlaub und Eingrup-
pierung – nur durch sogenannte be-
amtenrechtliche Verweisung geregelt.
D.h. im BAT steht, dass die Regelungen

für vergleichbare Beamtinnen und Be-
amte angewandt werden (Gleiches gilt
für angestellte Polizisten). Konkret ha-
ben sich die Bundesländer auf soge-
nannte „Lehrerrichtlinien“ verständigt,
in denen sie (ohne Mitwirkung der Ge-
werkschaften) festgelegt haben, welche
angestellten Lehrkräfte welcher BAT-
Vergütungsgruppe zugeordnet werden.
Die neue Entgeltordnung für Lehrkräfte
muss den gewachsenen gesellschaft-
lichen Anforderungen an Bildung und
Erziehung und der großen Verantwor-
tung der „Bildungsarbeiter“ Rechnung
tragen. Die Leitlinien für die Mitglieder-
diskussion nehmen auch tarifpolitisch
das bildungspolitische Ziel der GEW
„Eine Schule für alle“ auf. Die GEW will
weg von dem überholten Bild „Kleine
Kinder – kleines Gehalt“ – „Größere
Kinder – größeres Gehalt“. Jeder weiß
inzwischen um die Bedeutung der früh-
kindlichen Bildung. Wichtig ist außer-
dem – wie übrigens schon seit den
frühen 70er Jahren –, dass die Länder
endlich die Lehrerbildungsgänge har-
monisieren.
Nur wenn die gesamte Lehrerschaft hin-
ter den GEW-Forderungen steht und öf-
fentlichen Druck macht, wird die Bil-
dungsgewerkschaft ihre Forderungen
gegen die Tarifgemeinschaft deutscher
Länder (TdL) durchsetzen. Deshalb
müssen die GEW-Positionen im Vorfeld
der Verhandlungen in allen Untergliede-
rungen intensiv diskutiert werden. Den
Startschuss zu dieser Debatte gibt der
Beschluss der BTK und des KoVo, der in
voller Länge unter www.gew.de nachzu-
lesen ist. Die abschließende Beschluss-
fassung in der BTK ist für den 3. Mai
2007 vorgesehen. Ilse Schaad

Kindergeld richtig zugeordnet?

Beschäftigte, die zum 1. November
2006 in den Tarifvertrag der Länder
(TV-L) übergeleitet werden und de-
ren Ehepartner ebenfalls im öffent-
lichen Dienst beschäftigt sind (Be-
amte oder Angestellte), sollten über-
prüfen, ob ein Wechsel in der Kin-
dergeldbezugsberechtigung vor dem
31. Dezember 2006 für sie von Vor-
teil ist. Dies kann vor allem dann der
Fall sein, wenn mindestens einer der
beiden in Teilzeit beschäftigt ist.
Auskünfte erteilen die Personalstel-
len/Bezügestellen. Weitere Informa-
tionen finden sich unter www.gew.de

Neue Entgelt-
ordnung unver-
zichtbar.


